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Allgemeine Bedingungen für die 
Sachversicherung, Fassung 2012 (2ABS)
Die ABS gelten als Allgemeiner Teil jener Sachversicherungssparten, die auf die Geltung der ABS besonders hinweisen.

Artikel 1 - Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertrags-
abschluss

Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm be-
kannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, 
dem Versicherer wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Ein Um-
stand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich gefragt hat, gilt im 
Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflichten kann 
der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 des Versicherungs-
vertragsgesetzes 1958, (BGBI. 2/1959 in der Fassung BGBI. 6/1997), 
(VersVG) vom Vertrag zurücktreten und wird diesfalls von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.

Artikel 2 - Gefahrerhöhung

1. 	Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne Ein-
willigung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangt der Versi-
cherungsnehmer Kenntnis davon, dass eine Gefahrerhöhung ohne 
sein Wissen oder ohne seinen Willen eingetreten ist, hat er dem 
Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten.

2. 	Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein, kann 
der Versicherer kündigen. Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
der in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer außerdem 
nach Maßgabe der §§ 23 - 31 VersVG von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

3. 	Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch Anwen-
dung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versi-
cherungsantrages eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versiche-
rer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

Artikel 3 - Sicherheitsvorschriften

1. 	Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, behördliche oder 
vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder duldet er ihre Verletzung, 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit einmonatiger 
Frist kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zustand 
wieder hergestellt ist, der vor der Verletzung bestanden hat.

2. 	Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Schadenfall nach der Verletzung eintritt und die Verletzung auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers beruht. 
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn die Verletzung 
keinen Einfluss auf den Eintritt des Schadenfalles oder soweit sie 
keinen Einfluss auf den Umfang der Entschädigung gehabt hat, oder 
wenn zurzeit des Schadenfalles trotz Ablaufs der Frist die Kündigung 
nicht erfolgt war.

3. 	Im Übrigen gilt § 6 VersVG. Ist mit der Verletzung einer Sicherheits-
vorschrift eine Gefahrerhöhung verbunden, finden die Bestimmun-
gen über die Gefahrerhöhung Anwendung.

Artikel 4 - Beitrag, Beginn und Ende des Versicherungs-
schutzes

1. 	Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag einschließlich der 
Nebengebühren gegen Aushändigung der Polizze, Folgebeiträge 
einschließlich Nebengebühren an den in der Polizze festgesetzten 
Zahlungsterminen zu entrichten.

2. 	Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze, je-
doch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Wird der erste Bei-
trag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, als dann aber binnen 
14 Tagen bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz zu dem in der 
Polizze festgesetzten Zeitpunkt.

3. 	Für die Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung gelten die  
§§ 38, 39, 39a bzw. 91 VersVG. 

4.	 Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht 
für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres ge-
rechnet vom Tag des Hauptfälligkeitstermines an. Der Hauptfällig-
keitstermin ist jeweils der Tag jenes Monats, an dem die in der Poliz-
ze ausgewiesene Versicherungsdauer endet.                                                            

	 Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode 
oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem Versicherer der Bei-
trag für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht Son-
derbestimmungen anderes vorsehen.

	 Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit wegen 
Wegfalls des Interesses, gebührt dem Versicherer der Beitrag, den 
er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von 
dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.
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	 Tritt der Versicherer nach § 38 (1) VersVG zurück, weil der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt wurde, kann er eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen.

5. 	Hat der Versicherer mit Rücksicht auf die vereinbarte Vertragszeit 
eine Ermäßigung des Beitrages gewährt, kann er bei einer vorzei-
tigen Auflösung des Vertrages die Nachzahlung des Betrages for-
dern, um den der Beitrag höher bemessen worden wäre, wenn der 
Vertrag nur für den Zeitraum abgeschlossen worden wäre, während 
dessen er tatsächlich bestanden hat.

Artikel 5 - Wirkung des Konkurses und des Ausgleichs-
verfahrens

Der Versicherer kann nach Eröffnung des Konkurses oder des Aus-
gleichsverfahrens über das Vermögen bzw. der Anordnung der 
Zwangsverwaltung über die Liegenschaft des Versicherungsnehmers 
den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen.

Artikel 6 - Mehrfache Versicherung; 
Vereinbarter Selbstbehalt

1.	 Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für 
das versicherte Interesse eine Versicherung gegen dieselben Ge-
fahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den anderen Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzuzeigen. 

2.	 Ist vereinbart, dass der Versicherungsnehmer einen Teil des Scha-
dens selbst zu tragen hat (vereinbarter Selbstbehalt), darf er für die-
sen Teil keine andere Versicherung nehmen. Andernfalls wird die 
Entschädigung so ermäßigt, dass der Versicherungsnehmer den 
vereinbarten Teil des Schadens selbst trägt.

Artikel 7 - Überversicherung; Doppelversicherung

1. 	Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Auch 
wenn die Versicherungssumme den Versicherungswert übersteigt 
(Überversicherung), hat der Versicherer nicht mehr als die bedin-
gungsgemäße Ersatzleistung zu erbringen.

2. 	Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheb-
lich, können der Versicherungsnehmer und der Versicherer nach § 
51 VersVG eine Herabsetzung der Versicherungssumme und des 
Beitrages verlangen. Ein tariflich festgelegter Mindestbeitrag bleibt 
unberührt.

3. 	Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG.

Artikel 8 - Begrenzung der Entschädigung; 
Unterversicherung

1. 	Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Ersatzleistung 
des Versicherers, und zwar ist die Ersatzleistung für die unter jeder 
einzelnen Position der Polizze versicherten Sachen durch die für die 
betreffende Position angegebene Versicherungssumme begrenzt.

2.	 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 
(siehe die Bestimmungen über den Versicherungswert in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversiche-
rungssparte - Unterversicherung) zurzeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles, wird der Schaden nur nach dem Verhältnis der Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert ersetzt. Ob Unterversicherung 
vorliegt, ist für jede Position der Polizze gesondert festzustellen.

3.	 Wurde oder wird für alle oder Einzelne der versicherten Gefahren 
eine weitere Versicherung bei einem anderen Versicherer abge-
schlossen und mit diesem vereinbart, dass die Entschädigung nur 

subsidiär geleistet wird, so ist die Haftung des Versicherers aus ge-
genständlichem Vertrag auch nur subsidiär. Dies gilt insbesndere 
auch dann, wenn gegenständliche Subsidiaritätsabrede zeitlich vor 
jener des konkurrierenden Vertrages abgeschlossen wurde.

Artikel 9 - Sachverständigenverfahren

1. 	Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass Ursache und Höhe des 
Schadens durch Sachverständige festgestellt werden. Die Feststel-
lungen, die die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
treffen, sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie 
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

2. 	Für das Sachverständigenverfahren gelten, soweit im Folgenden 
nichts Abweichendes bestimmt wird, die Bestimmungen der Zivil-
prozessordnung über Schiedsgerichte:

	 a) 	Jeder Vertragspartner ernennt einen Sachverständigen. Jeder 
Vertragspartner kann den anderen unter Angabe des von ihm 
gewählten Sachverständigen zur Ernennung des zweiten Sach-
verständigen auffordern. Erfolgt diese Ernennung nicht binnen 
zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung, wird auf Antrag 
des anderen Vertragspartners der zweite Sachverständige durch 
das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht ernannt. In der 
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

		  Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststellungsver-
fahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie sich nicht, wird der 
Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder beider Vertrags-
partner durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht 
ernannt.

	 b)	 Die Sachverständigen reichen ihre Feststellung gleichzeitig 
dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer ein. Weichen 
die Ergebnisse der Feststellungen voneinander ab, übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die strittig gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen bei-
der Feststellungen und reicht seine Feststellung gleichzeitig dem 
Versicherer und dem Versicherungsnehmer ein.

	 c) 	Jeder Vertragspartner trägt die Kosten seines Sachverständigen; 
die Kosten des Obmannes tragen beide je zur Hälfte.

3. 	Auf Grund der Feststellung der Sachverständigen oder des Obman-
nes wird die Entschädigung berechnet.

4.	 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Pflichten des Ver-
sicherungsnehmers im Schadenfall nicht berührt.

Artikel 10 - Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungs-
falles; Obliegenheitsverletzung nach Schadeneintritt

1. 	Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung 
für die Betriebsführung verantwortlichen Personen den Schaden vor-
sätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, ist der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer gegenüber von jeder Verpflichtung zur Leistung 
aus diesem Schadenfall frei.

	 Werden von den genannten Personen nach Eintritt des Schadenfalls 
zu erfüllende Obliegenheiten grobfahrlässig oder vorsätzlich verletzt, 
tritt Leistungsfreiheit nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG ein.

2. 	Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für 
die Betriebsführung verantwortlichen Personen wegen des herbei-
geführten Schadens oder wegen eines bei der Feststellung der Lei-
stungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschädigung begangenen 
Betruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe verur-
teilt, so gilt die Leistungsfreiheit als festgestellt.

Artikel 11 - Zahlung der Entschädigung

1. 	Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fäl-
lig, jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als Teil-
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zahlung der Betrag verlangt werden, der nach Lage der Sache min-
destens zu zahlen ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange infolge 
eines Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

2. 	Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben,

	 a)	 wenn Zweifel über die Berechtigung des Versicherungsnehmers 
zum Zahlungsempfang bestehen, bis zur Beibringung des erfor-
derlichen Nachweises;

	 b) 	wenn eine polizeiliche oder strafgerichtliche Untersuchung aus 
Anlass des Schadens gegen den Versicherungsnehmer oder 
eine in leitender Stellung für die Betriebsführung verantwortliche 
Person eingeleitet wurde, bis zur Erledigung dieser Untersu-
chung.

3. 	Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von 
einem Jahr gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 
zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zu Grunde 
gelegten Tatsache und der diesbezüglichen gesetzlichen oder ver-
traglichen Bestimmungen sowie unter Angabe der mit dem Ablauf 
der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat, ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

4. 	Im Übrigen gelten die §§ 11 und 12 VersVG.

Artikel 12 - Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1.	 Nach dem Eintritt von drei Versicherungsfällen innerhalb der letzten 
zwei aufeinander folgenden Versicherungsperioden, die zu Entschä-
digungsleistungen führen, die insgesamt den dreifachen Jahresbei-
trag des betroffenen Versicherungsvertrages (der betroffenen Spar-
te) übersteigen, können beide Vertragsteile in Schriftform kündigen.

2.	 Davon unabhängig ist zur Kündigung berechtigt

	 -	 der Versicherer in allen Fällen des vollendeten oder versuchten 
Missbrauchs durch den Versicherungsnehmer oder sonst aus dem 
Vertrag Anspruchsberechtigte

	 -	 der Versicherungsnehmer, wenn der Versicherer die Leistung der 
fälligen Entschädigung zu Unrecht verweigert.

3.	 Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Ab-
schluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

4.	 Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzu-
halten. Im Fall des vollendeten oder versuchten Missbrauchs durch 
den Versicherungsnehmer oder sonst aus dem Vertrag Anspruchs-
berechtigte kann der Versicherer den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
kündigen.

5.	 Der Versicherungsnehmer kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt 
als dem Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

Artikel 13 - Form der Erklärungen

Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers 
an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht 
die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart 
wurde. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in 
Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden 
hervorgeht (z.B. Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem 
Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger 
Unterschrift des Erklärenden zugehen muss.

Artikel 14 - Stillschweigende Verlängerung des Versiche-
rungsvertrages
1. 	Der Vertrag gilt zunächst für die in der Polizze festgesetzte Dauer. 

Beträgt diese mindestens ein Jahr, gilt das Versicherungsverhältnis 
jedes Mal um ein Jahr verlängert, wenn es nicht spätestens drei Mo-
nate vor Ablauf der Vertragszeit von einem der Vertragsteile gekün-
digt worden ist.

2.	 Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher im Sinn des Konsumen-
tenschutzgesetzes, gelten hinsichtlich der stillschweigenden Ver-
tragsverlängerung die Bestimmungen des Konsumentenschutzge-
setzes.
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§ 1 (2) Der Versicherungsnehmer hat die vereinbarte Prämie zu entrichten. Als 
Prämien im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch die bei Versicherungsun-
ternehmungen auf Gegenseitigkeit zu entrichtenden Beiträge.
§ 1b (1) Soweit dieses Bundesgesetz für Erklärungen die Schriftform (Schriftlichkeit) 
verlangt, sind § 886 ABGB und § 4 SigG anzuwenden. Soweit dieses Bundesgesetz 
die geschriebene Form verlangt, ist keine Unterschrift oder qualifizierte elektroni-
sche Signatur erforderlich, wenn aus der Erklärung die Person des Erklärenden 
hervorgeht. 
(2) Wenn sich der Versicherer auf die Unwirksamkeit einer nicht in Schriftform 
abgegebenen Erklärung berufen will, so hat er dies dem Erklärenden unverzüglich 
nach dem Zugang der Erklärung mitzuteilen. Dem Empfänger steht es frei, das 
Formgebrechen sodann binnen 14 Tagen durch Absendung einer schriftlichen 
Erklärung fristwahrend zu beseitigen.
§ 5a (1) Die Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bedarf der ausdrück-
lichen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. 
Sie kann von jeder der Vertragsparteien jederzeit widerrufen werden. Auf dieses 
Recht ist der Versicherungsnehmer vor Einholung seiner Zustimmung hinzuweisen. 
(2) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation können sich die Ver-
tragsparteien die Schriftform nur für Erklärungen, die Bestand oder Inhalt des 
Versicherungsverhältnisses betreffen, ausbedingen, sofern dies aus Gründen der 
Rechtssicherheit sachlich gerechtfertigt und für den 2 von 6 Versicherungsnehmer 
nicht gröblich benachteiligend ist. Eine solche Vereinbarung der Schriftform bedarf 
der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt 
werden muss. 
(3) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation kann der Versicherer 
Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine nach Maßgabe des § 3 Abs. 
1, Erklärungen und andere Informationen, der Versicherungsnehmer Erklärungen 
und andere Informationen elektronisch übermitteln. 
(4) Auch bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation haben die Vertrags-
parteien das Recht, ihre Erklärungen und Informationen auf Papier zu übermitteln. 
Macht der Versicherer davon oder vom Recht des Widerrufs dieser Vereinbarung 
Gebrauch, so muss er den Versicherungsnehmer rechtzeitig elektronisch davon 
verständigen und ihn dabei auf die Rechtsfolgen des § 10 hinweisen. 
(5) Hat der Versicherungsnehmer Versicherungsbedingungen, Versicherungs-
scheine, Erklärungen oder andere Informationen nur elektronisch erhalten, so 
kann er jederzeit - jeweils einmalig kostenfrei - auch deren Ausfolgung auf Papier 
oder in einer anderen von ihm gewünschten und vom Versicherer allgemein zur 
Auswahl gestellten Art verlangen. Auf dieses Recht ist der Versicherungsnehmer 
vor Einholung seiner Zustimmung zur elektronischen Kommunikation hinzuweisen. 
(6) Von der Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bleibt die Erfüllung 
der Informationspflichten nach den §§ 9a, 18b und 75 VAG unberührt. 
(7) Bei elektronischer Übermittlung von vertragsrelevanten Inhalten ist der Versiche-
rungsnehmer klar und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Sendung einen Versi-
cherungsschein oder eine bestimmte andere vertragsrelevante Information betrifft. 
(8) Die elektronische Übermittlung erfordert, dass 
1. die Vereinbarung über die elektronische Kommunikation die Übermittlungsart 
sowie die Verpflichtung beider Vertragspartner enthält, Angaben über ihren Zugang 
zum Internet zu machen und eine Änderung dieser Daten bekanntzugeben; 
2. der Versicherungsnehmer nachweislich über einen regelmäßigen Zugang zum 
Internet verfügt; dies gilt als nachgewiesen, wenn er bei seiner Zustimmung ent-
sprechende Angaben gemacht hat und der Versicherer keinen Anhaltspunkt darauf 
hat, dass dem Zugang ein Hindernis entgegenstehen könnte; 
3. die vertragsrelevanten Inhalte direkt an den nach Z 1 angegebenen Zugang 
zum Internet übermittelt werden oder an diesen Zugang eine Mitteilung ergeht, 
die dem Versicherungsnehmer gemäß Abs. 9 Zugang zu den vertragsrelevanten 
Inhalten ermöglicht; 
4. es dem Versicherungsnehmer möglich ist, die jeweils von der Übermittlung be-
troffenen Inhalte (Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine, Erklärungen 
und andere Informationen) dauerhaft zu speichern und laufend wiederzugeben. 
(9) Bezieht der Versicherer Inhalte einer Website, die der Öffentlichkeit frei zur 
Verfügung gestellt werden oder die sich in einem nur dem Versicherungsnehmer 
zugänglichen Bereich der Website befinden, in die elektronische Übermittlung nach 
Abs. 8 mit ein, so muss er bei vertragsrelevanten Inhalten 
1. dem Versicherungsnehmer die Adresse der Website und die Stelle, an der diese 
Inhalte (Versicherungsbedingungen, Erklärungen und andere Informationen) auf 
dieser Website zu finden sind, klar und deutlich mitteilen und ihm einen leichten 
und einfachen Zugang darauf ermöglichen sowie 
2. Versicherungsbedingungen während der gesamten Vertragslaufzeit, Erklärungen 
und andere Informationen während der Zeit, in der sie bedeutend sind, unverändert 
auf der bekanntgegebenen Stelle dieser Website dauerhaft zur Abfrage bereitstellen 
und es dem Versicherungsnehmer auch ermöglichen, die Versicherungsbedingun-
gen dauerhaft zu speichern und laufend wiederzugeben. 
(10) Sind die Erfordernisse der Abs. 8 und 9 erfüllt und bei der Übermittlung auch 
beachtet worden, so wird vermutet, dass die Sendung dem Empfänger elektronisch 
zugegangen ist. 
(11) Die Abs. 1 bis 9 gelten auch für die elektronische Kommunikation zwischen 
dem Versicherer und einem Versicherten oder einem sonstigen Dritten.
§ 5b (1) Gibt der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung dem Versicherer 
oder seinem Beauftragten persönlich ab, so hat dieser ihm unverzüglich eine Kopie 
dieser Vertragserklärung auszuhändigen.

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherungsbedingungen einschließlich 
der Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie, soweit sie nicht im Antrag 
bestimmt ist, und über vorgesehene Änderungen der Prämie nicht vor Abgabe 
seiner Vertragserklärung oder hat er entgegen Abs. 1 keine Kopie seiner Vertrags-
erklärung erhalten, so kann er binnen zweier Wochen vom Vertrag zurücktreten; 
der Beweis der rechtzeitigen Ausfolgung dieser Urkunden obliegt dem Versicherer. 
Die Rücktrittsfrist beginnt erst zu laufen, wenn dem Versicherungsnehmer der 
Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind 
und er über sein Rücktrittsrecht belehrt worden ist. Der Rücktritt bedarf zu seiner 
Rechtswirksamkeit in geschriebener Form; es genügt, wenn die Erklärung innerhalb 
der Frist abgesendet wird. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat 
nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das 
Rücktrittsrecht. Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm 
hierfür den ihrer Dauer entsprechende Prämie.
(3) Das Rücktrittsrecht gilt nicht, wenn die Vertragslaufzeit weniger als sechs 
Monate beträgt.
§ 5c (1) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG), so 
kann er vom Versicherungsvertrag oder seiner Vertragserklärung ohne Angabe von 
Gründen binnen 14 Tagen in geschriebener Form zurücktreten. Hat der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm dafür den 
ihrer Dauer entsprechende Prämie. 
(2) Die Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag zu laufen, an 
dem dem Versicherungsnehmer 
1. der Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen einschließlich der 
Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder -änderung, 
2. die in §§ 9a und 18b VAG sowie in den §§ 137f Abs. 7 und 8 und 137g in Ver-
bindung mit § 137h GewO 1994 vorgesehenen Informationen und 
3. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht 
zugegangen sind. 
(3) Das Rücktrittsrecht nach Abs. 1 steht dem Versicherungsnehmer nicht zu, 
wenn die Vertragslaufzeit weniger als sechs Monate beträgt. Es erlischt spätestens 
einen Monat nach dem Zugang des Versicherungsscheins und einer Belehrung 
über das Rücktrittsrecht.
§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit die vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte 
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. 
Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt 
der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen.
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die dem Versicherungsvertrag zu 
Grunde liegende Äquivalenz zwischen Risiko und Beitrag aufrechterhalten soll, 
tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem 
die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Beitrag 
zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldun-
gen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch den 
Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt worden ist.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der 
Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem 
Versicherer gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu 
erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht 
berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-
falls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt 
wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu 
erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung we-
der auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht 
mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen 
oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die 
Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Oblie-
genheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.
(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Ob-
liegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Ver-
sicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die 
Obliegenheit mitgeteilt wird.
§ 10 (1) Hat der Versicherungsnehmer seine Wohnung geändert, die Änderung 
aber dem Versicherer nicht mitgeteilt, so genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes nach der Letzten dem Versicherer bekannten Wohnung. 
Die Erklärung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ohne die Wohnungs-
änderung bei regelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen 
wäre.
(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebetrieb 
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genommen, so sind bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Vor-
schriften des Abs. 1 entsprechend anzuwenden.
§ 11 (1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur Feststellung 
des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des Versicherers nöti-
gen Erhebungen fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der 
Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem Begehren nach einer 
Geldleistung eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die 
Erhebungen noch nicht beendet werden konnten, und der Versicherer diesem 
Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht.
(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monates seit der Anzeige des 
Versicherungsfalles nicht beendet, so kann der Versicherungsnehmer in Anrech-
nung auf die Gesamtforderung Abschlagszahlungen in der Höhe des Betrages 
verlangen, den der Versicherer nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat.
(3) Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange die Beendigung der Er-
hebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist.
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer von der Verpflichtung, Ver-
zugszinsen zu zahlen, befreit wird, ist unwirksam.
§ 12 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald 
diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekannt geworden ist; ist 
dem Dritten dieses Recht nicht bekannt geworden, so verjähren seine Ansprüche 
erst nach zehn Jahren.
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet 
worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in geschriebener Form 
übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der 
Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzli-
chen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch 
die Verjährung jedenfalls ein.
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch 
auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die 
Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegen-
über den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie 
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt 
hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen An-
spruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden 
an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, 
gehemmt.
§ 15a (1) Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften des § 1a, § 1b, § 3, § 5 
Abs. 1 bis 3, § 5a, § 5b, § 5c, § 6 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5, § 8 Abs. 2 und 3, § 11, 
§§ 11a bis 11d, § 12 und § 14 zum Nachteil des Versicherungsnehmers abweicht, 
kann sich der Versicherer nicht berufen. 
(2) Wenn die Vertragsparteien nicht die elektronische Kommunikation (§ 5a) ver-
einbart haben, können sie die Schriftform ausbedingen, sofern dies aus Gründen 
der Rechtssicherheit sachlich gerechtfertigt und für den Versicherungsnehmer 
nicht gröblich benachteiligend ist. Eine solche Vereinbarung der Schriftform be-
darf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert 
erklärt werden muss.
§ 16 (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages alle ihm 
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Ver-
sicherer anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbar-
ten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach 
welchem der Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt 
im Zweifel als erheblich.
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unter-
blieben, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das Gleiche gilt, wenn 
die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der 
Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat. 
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 
Umstand kannte. Er ist auch ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Verschul-
den des Versicherungsnehmers unterblieben ist; hat jedoch der Versicherungs-
nehmer einen Umstand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer nicht ausdrück-
lich und genau umschrieben gefragt hat, so kann dieser vom Vertrag nur dann 
zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig unterblieben ist.
§ 17 (1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über 
einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer be-
kannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrich-
tig gemacht worden ist.
§ 18 Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an Hand vom Versi-
cherer in geschriebener Form gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versiche-
rer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht ausdrücklich 
und genau umschrieben gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung 
zurücktreten.
§ 19 Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne 
Vertretungsmacht abgeschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versi-
cherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes 
ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt.
§ 20 (1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht 
Kenntnis erlangt.
(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklären. Im Falle 
des Rücktrittes sind, soweit dieses Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie 
etwas anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen Lei-
stungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Empfan-
ges an zu verzinsen.

§ 21 Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, 
so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Um-
stand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der 
Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 23 (1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Ein-
willigung des Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre 
Vornahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm 
ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die 
Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.
§ 24 (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so  kann 
der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungs-
nehmers, so muss dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen 
sich gelten lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Erhöhung bestanden hat.
§ 25 (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 
1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der 
Erhöhung der Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf 
einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch 
auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 
2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die 
Erhöhung der Gefahr bekannt war.
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, 
wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhö-
hung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit 
sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 26 Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der Versiche-
rungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers 
oder durch ein Ereignis, für das der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der 
Menschlichkeit veranlasst wird.
§ 27 (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Willen des 
Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein, so ist der Versicherer be-
rechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der 
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt 
ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis 
erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.
(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände verursacht, 
die nicht nur auf die Risken bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa 
durch eine Änderung von Rechtsvorschriften, so erlischt das Kündigungsrecht des 
Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden.
§ 28 (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, 
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der 
Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung 
des Versicherers gehabt hat.
§ 29 Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erhö-
hung der Gefahr kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen 
als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung 
der Gefahr nicht berührt werden soll.
§ 30 Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stel-
lung und Annahme des Versicherungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr 
anzuwenden, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war.
§ 31 (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den 
Vorschriften dieses Kapitels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur 
für einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung 
bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktrittes oder der Kündigung 
für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Ver-
sicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht geschlossen hätte.
(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für 
einen Teil der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungs-
nehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündigen; 
die Kündigung kann jedoch nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der 
Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt des Versicherers 
oder seine Kündigung wirksam wird.
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Ver-
letzung der Vorschriften über die Erhöhung der Gefahr von der Verpflichtung zur 
Leistung frei ist, für einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich 
die Versicherung bezieht, so ist die Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung ent-
sprechend anzuwenden.
§ 38 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Ab-
schluss des Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung 
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nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie 
nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird.
(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer 
an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war.
(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen 
Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese 
hingewiesen hat.
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 
und 2 nicht aus.
§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung 
der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach 
Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne 
Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, 
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass 
der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden 
verhindert war.
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung 
der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; 
darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam 
zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit 
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem 
Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall 
bereits eingetreten ist.
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 
3 nicht aus.
§ 39a Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, 
höchstens aber mit EUR 60,-- im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene 
Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein.
§ 40 Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder 
sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem Versicherer die Prämie nur für die bis 
dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes 
vorsehen. Die Möglichkeit für den Versicherer, sich für diesen Fall die Zahlung 
einer angemessenen Konventionalstrafe (Geschäftsgebühr) auszubedingungen 
(§ 1336 ABGB), bleibt unberührt.
§ 48 (1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, 
so ist für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer das 
Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Agent zur Zeit der Vermittlung oder 
des Abschlusses des Vertrages seine gewerbliche Niederlassung oder in deren 
Ermangelung seinen Wohnsitz hatte.
(2) Die nach Abs. 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung nicht 
ausgeschlossen werden.
§ 51 (1) Wenn die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 
(Versicherungswert) erheblich übersteigt, kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die 
Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird.
(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche 
Maßnahme aus Anlass eine Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche 
Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen nach Abs. 
1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab stellen.
(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 sind die vom Versicherungsnehmer zurückzu-
erstattenden Prämienteile erst am Schluss der Versicherungsperiode zu zahlen.
(4) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht ab, sich aus der 
Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist 
der Vertrag nichtig.
(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, 
bleibt unberührt.
§ 59 (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versi-
chert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungs-
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die 
von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu 
zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer 
in der Weise zur ungeteilten Hand verpflichtet, dass dem Versicherungsnehmer 
jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag 
obliegt, der Versicherungsnehmer aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
Schadens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind nach Maßgabe der Beträge, deren Zahlung ihnen dem 
Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt, untereinander zum Ersatz 
verpflichtet. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, so 
kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, vom anderen Versicherer 
nur dann Ersatz verlangen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht 
zum Ersatz verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genom-
men, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
§ 60 (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversi-
cherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung 

abgeschlossen, so kann er verlangen, dass der später abgeschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie, auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist.
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken 
ist. Sind jedoch in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer abgeschlossen worden, so kann der Versiche-
rungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen 
und der Prämien verlangen.
(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versiche-
rungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder 
die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht 
unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis 
erlangt hat.
§ 62 (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Versicherungs-
falles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen 
und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände 
es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und 
haben diese entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungs-
nehmer nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu handeln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtung verletzt, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt 
der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens 
auch bei gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen nicht geringer gewesen wäre.
§ 67 (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versi-
cherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer 
seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches die-
nendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als 
er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Über-
gang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den 
Schaden vorsätzlich verursacht hat.
§ 68 (1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder 
gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein 
künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der 
Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung des Beitrages frei; der 
Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so 
gebührt dem Versicherer die Prämie, den er hätte erheben können, wenn die 
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein 
Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges 
weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, 
so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie welche der Dauer der Gefahr
tragung entspricht.
(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurücker-
stattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu zahlen.
§ 69 (1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt 
an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende Versicherungs-
periode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber zur ungeteilten Hand.
(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch das Versiche-
rungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen erst dann gegen sich gelten 
zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 
des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden.
§ 70 (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt 
an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt hat.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die 
Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monates nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von 
der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 
eines Monates von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der 
Versicherung Kenntnis erlangt hat.
(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so 
hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen; der Erwerber haftet in 
diesen Fällen für die Prämie nicht.
§ 71 (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die 
Anzeige weder vom Erwerber noch vom Veräußerer unverzüglich erstattet, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zu Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die 
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte 
zugehen müssen, oder wenn die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden 
ist und die Veräußerung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles 
oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung gehabt hat. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versi-
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cherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt ist.
§ 72 Auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrages, die von den Vorschriften 
der §§ 69 bis 71 zum Nachteil des Erwerbers abweicht, kann sich der Versiche-
rer nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung, zu der nach § 70 Abs. 2 der 
Erwerber berechtigt ist, und für die Anzeige der Veräußerung geschriebene Form 
ausbedungen werden die Schriftform nur unter den Voraussetzungen des § 5a 
Abs. 2 bei elektronischer Kommunikation bzw. des § 15a Abs. 2 außerhalb der 
elektronischen Kommunikation.
§ 75 (1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem 
Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die Übermittlung eines Versicherungs-
scheines kann jedoch nur der Versicherungsnehmer verlangen.
(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers über seine 
Rechte nur dann verfügen und diese Rechte nur dann gerichtlich geltend machen, 
wenn er im Besitz eines Versicherungsscheines ist.
§ 76 (1) Der Versicherungsnehmer kann über die  dem Versicherten aus dem 
Versicherungsvertrag zustehenden Rechte im eigenen Namen verfügen.
(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherten nur dann zur Annahme der Zahlung und zur Über-
tragung der Rechte des Versicherten befugt, wenn er im Besitz des Scheines ist.
(3) Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet, 
wenn dieser ihm gegenüber nachweist, dass der Versicherte seine Zustimmung 
zur Versicherung erteilt hat.
§ 77 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls 
über das Vermögen des Versicherten der Konkurs eröffnet ist, der Konkursmasse 

den Versicherungsschein auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen den Versi-
cherten in Bezug auf die versicherte Sache zustehenden Ansprüche befriedigt ist. 
Er kann sich für diese Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den 
Versicherer und nach der Einziehung der Forderung aus der Entschädigungssumme 
vor dem Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen.
§ 78 Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten in Betracht.
§ 79 (1) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag 
ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.
(2) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten ab-
geschlossen und beim Abschluss das Fehlen des Auftrages dem Versicherer nicht 
angezeigt, so braucht dieser die Einwendung, dass der Vertrag ohne Wissen des 
Versicherten abgeschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten lassen.
§ 80 (1) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass die Versicherung für einen 
anderen genommen werden soll, so gilt sie als für eigene Rechnung genommen.
(2) Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen oder ist sonst 
aus dem Vertrag zu entnehmen, dass unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes 
oder fremdes Interesse versichert ist, so sind die Vorschriften der §§ 75 bis 79 
anzuwenden, wenn sich ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist.
§ 91 Bei der Gebäudeversicherung muss die im Falle einer nicht rechtzeitigen 
Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende Zahlungsfrist mindestens einen 
Monat betragen.


